
Informationsschutz

KMU



Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
und die Europäische Union fördern Sie.

SÄCHSISCHE AUFBAUBANK − FÖRDERBANK −

Weitere Informationen
Zu Einzelheiten, Voraussetzungen und ergänzenden  
Förder möglichkeiten können Sie sich auf unserer Internetseite 
und bei einem persönlichen Beratungstermin informieren.

www.sab.sachsen.de/informationsschutz · 0351 4910-4910

Erhöhen Sie das Schutzniveau  
für Ihre Geschäftsdaten.

Was wird gefördert
Vorhandene Engpässe und Lücken des eigenen Schutz - 
niveaus mit Hilfe eines kompetenten Dienstleisters erkennen 
sowie geeignete Maßnahmen im Zuge einer stringenten 
Schutzstrategie ableiten

Wer wird gefördert
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (außer Finanz-, 
 Versicherungs- sowie Vermittlungsdienstleistungen)

Das Wichtigste im Überblick
 · Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben bis 50 %,  

max. 50.000 EUR für:
 · Beratungsleistungen von bis zu 15 Tagewerken 

 (Schutzbedarfsfeststellung und Handlungsempfehlungen), 
max. 900 EUR pro Tagewerk förderfähig

 · Neuerwerb projektspezifischer Soft- und Hardware
 · Fremdleistungen für Installationstätigkeiten zur  

Anbindung an die vorhandene IT-Infrastruktur
 · Fremdleistungen bei der Einführung in die betriebliche 

Praxis (z. B. Hilfestellungen und Schulungen) 
 · Bonusförderung von 10 % bei Tarifgebundenheit bzw. 

 tarifgleicher Vergütung
 · innerhalb von 3 Jahren ist eine Förderung möglich
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